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(57) Zusammenfassung: Eine Geschwindigkeitsregelungs-
vorrichtung (10) steuert die Fortbewegung eines eigenen
Fahrzeugs auf der Grundlage eines vorhergesagten Kur-
ses, welcher ein zukünftiger Fortbewegungskurs des eige-
nen Fahrzeugs ist. Die Geschwindigkeitsregelungsvorrich-
tung (10) beinhaltet eine erste Vorhersagekursberechnungs-
einheit (21) und eine zweite Vorhersagekursberechnungs-
einheit (22) als eine Vielzahl von Kursvorhersageeinrichtun-
gen zum Berechnen eines vorhergesagten Kurses, und ist
mit einer Kursänderungsermittlungseinheit (31) zum Ermit-
teln, ob eine Änderung des Kurses durchzuführen ist, und
einer Vorhersageumschalteinrichtung (32), welche eine Um-
schaltung durchführt zum Inkraftsetzen eines eines durch die
erste Vorhersagekursberechnungseinheit (21) berechneten
ersten vorhergesagten Kurses und eines durch die zweite
Vorhersagekursberechnungseinheit (22) berechneten zwei-
ten vorhergesagten Kurses, versehen, wobei die Umschal-
tung auf einem Ergebnis der von der Kursänderungsermitt-
lungseinheit (31) dahingehend, ob eine Änderung des Kur-
ses durchzuführen ist, durchgeführten Ermittlung basiert.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft eine Fahrzeugge-
schwindigkeitsregelungstechnik zum Steuern der
Fortbewegung des eigenen Fahrzeugs auf der
Grundlage eines vorhergesagten Kurses des eige-
nen Fahrzeugs.

Technischer Hintergrund

[0002] Eine bekannte Fahrunterstützungssteuerung
ist eine Fahrzeugfolgesteuerung, welche das eigene
Fahrzeug dazu steuert, unter vorausfahrenden Fahr-
zeugen, die sich vor dem eigenen Fahrzeug fortbe-
wegen, einem vorausfahrenden Fahrzeug, das sich
in derselben Fahrspur wie das eigene Fahrzeug fort-
bewegt, zu folgen. In einer solchen Fahrzeugfolge-
steuerung ist es wichtig, dass ein sich in dersel-
ben Fahrspur wie das eigene Fahrzeug fortbewe-
gendes Fahrzeug unter vorausfahrenden Fahrzeu-
gen, die durch zum Beispiel Sensoren, Kameras oder
dergleichen erfasst werden, mit hoher Genauigkeit
identifiziert wird. Daher wird in der konventionellen
Technik ein zukünftiger Fortbewegungskurs des ei-
genen Fahrzeugs berechnet und wird ein voraus-
fahrendes Fahrzeug, welches sich auf diesem zu-
künftigen Fortbewegungsgurus befindet, einer Fahr-
zeugfolgesteuerung unterzogen. Verschiedene Ver-
fahren zum Berechnen eines Fortbewegungskurses
des eigenen Fahrzeugs wurden vorgeschlagen (vgl.
zum Beispiel ein Patentdokument 1). Das Patentdo-
kument 1 offenbart, dass die Bewegungsbahn eines
sich vor dem eigenen Fahrzeug fortbewegenden, vor-
ausfahrenden Fahrzeugs gespeichert wird, um einen
zukünftigen Fortbewegungskurs des eigenen Fahr-
zeugs unter Verwendung des gespeicherten Fortbe-
wegungspfads zu berechnen.

Zitierungsliste

Patentdokumente

[0003]
Patentdokument 1: JP 2002-531886 T

Kurzbeschreibung der Erfindung

Technisches Problem

[0004] Die Technik des Patentdokuments 1 verwen-
det als eine Grundlage den Fortbewegungspfad ei-
nes vorausfahrenden Fahrzeugs, um die Form der
Straße abzuschätzen, wenn das eigene Fahrzeug
dem vorausfahrenden Fahrzeug folgt, das sich in
derselben Fahrspur wie das eigene Fahrzeug befin-
det, und das Ergebnis der Abschätzung wird als ein
zukünftiger Fortbewegungskurs des eigenen Fahr-
zeugs herangezogen. Da die Technik des Patentdo-

kuments 1 die Verhaltensweisen des eigenen Fahr-
zeugs, wie beispielsweise Fahrspurwechsel oder das
Ändern des Kurses an einer Gabelung oder Kreu-
zung, nicht berücksichtigt, werden hochgenaue Vor-
hersageergebnisse nicht notwendigerweise erhalten,
wenn das Verhalten des eigenen Fahrzeugs nicht mit
der Form der Straße übereinstimmt bzw. dieser nicht
entspricht.

[0005] Eine Aufgabe dieser Erfindung besteht darin,
eine Fahrzeuggeschwindigkeitsregelungstechnik be-
reitzustellen, die in der Lage ist, den Kurs des eige-
nen Fahrzeugs zu einer Zeit, zu der der Kurs geän-
dert wird, akkurat vorherzusagen.

Lösung des Problems

[0006] Die Erfindung macht von den folgenden Mit-
teln Gebrauch.

[0007] Die Erfindung und vorliegende Offenbarung
bezieht sich auf eine Fahrzeuggeschwindigkeitsre-
gelungsvorrichtung, welche die Fortbewegung des
eigenen Fahrzeugs auf der Grundlage eines vor-
hergesagten Kurses, welcher ein zukünftiger Fort-
bewegungskurs des eigenen Fahrzeugs ist, steu-
ert. Die Geschwindigkeitsregelungsvorrichtung ge-
mäß der Erfindung beinhaltet eine Vielzahl von Kurs-
vorhersageeinrichtungen, die einen vorhergesagten
Kurs berechnen, eine Änderungsermittlungseinrich-
tung, die ermittelt, ob das eigene Fahrzeug eine Kurs-
änderung durchführt, und eine Vorhersageumschalt-
einrichtung, die auf der Grundlage der Ergebnisse
der von der Änderungsermittlungseinrichtung durch-
geführten Ermittlung eine Umschaltung durchführt,
um zu ermitteln, welcher der jeweiligen vorhergesag-
ten Kurse, berechnet durch die Vielzahl von Kursvor-
hersageeinrichtungen, in Kraft zu setzen ist.

[0008] Zusammenfassend beinhaltet die Geschwin-
digkeitsregelungsvorrichtung gemäß der Erfindung
die Vielzahl von Kursvorhersageeinrichtungen, wel-
che jeweils unterschiedliche Verfahren des Vorhersa-
gens des zukünftigen Fortbewegungskurses des ei-
genen Fahrzeugs verwenden. Die Geschwindigkeits-
regelungsvorrichtung ist dazu konfiguriert, eine Um-
schaltung durchzuführen, um die Geschwindigkeits-
regelung des eigenen Fahrzeugs unter Verwendung
des Kurses auszuführen, der durch eine der Viel-
zahl von Kursvorhersageeinrichtungen in Überein-
stimmung damit, ob der Kurs des eigenen Fahrzeugs
zu ändern ist, vorhergesagt ist. Die Orientierung usw.
des eigenen Fahrzeugs in Bezug auf seinen Fortbe-
wegungskurs unterscheidet sich zwischen dem Fall,
in welchem das eigene Fahrzeug seinen Kurs än-
dern muss, und dem Fall, in welchem der Fahrer die
Fortbewegung entlang derselben Fahrspur fortsetzt
und den Kurs nicht zu ändern wünscht. Aus diesem
Grund kann sich eine optimale Einrichtung zum Vor-
hersagen des Kurses des eigenen Fahrzeugs zwi-



DE 11 2015 005 364 T5    2017.08.10

3/17

schen dem Fall, in welchem das eigene Fahrzeug
seinen Kurs ändern muss, und dem Fall, in welchem
keine Kursänderung durchzuführen ist, unterschei-
den. Bei der Geschwindigkeitsregelungsvorrichtung
gemäß der Erfindung kann eine optimale Kursvor-
hersageeinrichtung aus einer Vielzahl solcher Ein-
richtungen ausgewählt werden, wobei berücksichtigt
wird, ob das eigene Fahrzeug im Begriff ist, seinen
Kurs zu ändern. Infolgedessen kann die Genauig-
keit des Vorhersagens des Kurses des eigenen Fahr-
zeugs verbessert werden, wenn der Kurs geändert
wird.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0009] Fig. 1 ist ein Blockdiagramm, das eine sche-
matische Konfiguration einer Fahrzeuggeschwindig-
keitsregelungsvorrichtung darstellt.

[0010] Fig. 2 ist ein Satz von Diagrammen, von de-
nen jedes ein Verfahren zum Berechnen eines ersten
vorhergesagten Kurses darstellt.

[0011] Fig. 3 ist eine Ansicht, die einen ersten vor-
hergesagten Kurs und einen zweiten vorhergesagten
Kurs bei einer Kursänderung darstellt.

[0012] Fig. 4 ist ein Ablaufdiagramm, das eine Vor-
hersageumschaltverarbeitung darstellt.

[0013] Fig. 5 ist ein Ablaufdiagramm, das eine
Unterroutine der Kursänderungsermittlungsverarbei-
tung darstellt.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0014] Nachstehend werden Ausführungsbeispie-
le einer Fahrzeuggeschwindigkeitsregelungsvorrich-
tung unter Bezugnahme auf die Zeichnungen be-
schrieben. Die Geschwindigkeitsregelungsvorrich-
tung gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel
ist an einem Fahrzeug angebracht bzw. verbaut.
Die Geschwindigkeitsregelungsvorrichtung führt eine
Fahrzeugfolgesteuerung durch, um das eigene Fahr-
zeug dazu zu steuern, unter vorausfahrenden Fahr-
zeugen, die sich vor dem eigenen Fahrzeug fortbe-
wegen, einem vorausfahrenden Fahrzeug, das sich
auf derselben Fahrspur wie das eigene Fahrzeug fort-
bewegt, zu folgen. Die Fahrzeugfolgesteuerung steu-
ert einen Zwischenfahrzeugabstand zwischen dem
eigenen Fahrzeug und dem vorausfahrenden Fahr-
zeug. Zunächst wird unter Bezugnahme auf Fig. 1 ei-
ne Konfiguration der Geschwindigkeitsregelungsvor-
richtung gemäß dem vorliegenden Ausführungsbei-
spiel grob beschrieben.

[0015] Eine in Fig. 1 gezeigte Geschwindigkeitsre-
gelungsvorrichtung 10 ist ein Computer, welcher eine
CPU, ein ROM, ein RAM und ein Eingabe/Ausgabe
bzw. I/O usw. beinhaltet. Die Geschwindigkeitsrege-

lungsvorrichtung 10 ist mit einem Kurvorhersageab-
schnitt 20, einem Vorhersagekursfestlegeabschnitt
30, einer Gefolgtfahrzeugfestlegeeinheit 35 und einer
Steuersollwertberechnungseinheit 36 versehen, de-
ren jeweilige Funktionen durch die ein in dem ROM
gespeichertes Programm ausführende zentrale Ver-
arbeitungseinheit bzw. CPU implementiert werden.
An dem Fahrzeug (dem eigenen Fahrzeug) ist eine
Objekterfassungseinrichtung zum Erfassen von Ob-
jekten in der Umgebung des Fahrzeugs angebracht.
Die Geschwindigkeitsregelungsvorrichtung 10 emp-
fängt als Eingangsinformation Erfassungsinformation
von der Objekterfassungseinrichtung betreffend er-
fasste Objekte und führt auf der Grundlage der zu-
geführten Information eine Fahrzeugfolgesteuerung
durch zum Steuern des eigenen Fahrzeugs dazu,
dem vorausfahrenden Fahrzeug zu folgen. Das eige-
ne Fahrzeug ist mit einer Abbildungseinrichtung 11
und einer Radareinrichtung 12 als die Objekterfas-
sungseinrichtung(en) versehen.

[0016] Die Abbildungseinrichtung 11 ist eine fahr-
zeuginterne Kamera, wie beispielsweise eine CCD-
Kamera, ein CMOS-Bildsensor, eine Nahinfrarotka-
mera usw. Die Abbildungseinrichtung 11 nimmt Bilder
der umgebenden Umgebung auf, einschließlich der
Straße, auf der sich das eigene Fahrzeug fortbewegt,
und erzeugt dann Bilddaten, die die aufgenomme-
nen Bilder repräsentieren, um die Bilddaten sequen-
ziell an die Geschwindigkeitsregelungsvorrichtung 10
auszugeben. Die Abbildungseinrichtung 11 ist zum
Beispiel nahe der oberen Seite der Windschutzschei-
be des eigenen Fahrzeugs installiert und nimmt Bil-
der einer Region, die sich vor dem eigenen Fahrzeug
erstreckt, in einem vorbestimmten Winkel θ1 zentrie-
rend auf einer Abbildungsachse auf. Die Abbildungs-
einrichtung 11 kann eine monokulare Kamera oder
eine Stereokamera sein.

[0017] Die Radareinrichtung 12 ist eine Erfas-
sungseinrichtung, die elektromagnetische Wellen als
ausgesendete bzw. übertragene Wellen (Überwa-
chungswellen) aussendet und Objekte durch Emp-
fangen der reflektierten Wellen erfasst. In dem vorlie-
genden Ausführungsbeispiel ist die Radareinrichtung
12 ein Millimeterwellenradar. Die Radareinrichtung
12 ist an einem stirnseitigen Abschnitt bzw. Frontab-
schnitt des eigenen Fahrzeugs angebracht und sucht
bzw. tastet eine Region, die sich vor dem Fahrzeug
erstreckt, in einem vorbestimmten Winkel θ2 (θ2 <
θ1) zentrierend auf einer optischen Achse unter Ver-
wendung von Radarsignalen ab. Dann erzeugt die
Radareinrichtung 12 Entfernungs- bzw. Abstands-
messdaten auf der Grundlage der Zeit von der Aus-
sendung der elektromagnetischen Wellen vor das
Fahrzeug bis zu der Zeit des Empfangs der reflek-
tierten Wellen, und dann werden die erzeugten Ab-
standsmessdaten sequenziell an die Geschwindig-
keitsregelungsvorrichtung 10 ausgegeben. Die Ab-
standsmessdaten beinhalten Information über den
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Azimut, in welchem das Objekt vorhanden ist, den
Abstand bzw. die Entfernung von dem eigenen Fahr-
zeug zu dem Objekt und die relative Geschwindigkeit
zwischen dem eigenen Fahrzeug und dem Objekt.

[0018] Wenn das Fahrzeug ausgeliefert wird, sind
die Abbildungseinrichtung 11 und die Radareinrich-
tung 12 jeweils derart montiert, dass eine Abbildungs-
achse, welche eine Referenzachse ist, der Abbil-
dungseinrichtung 11 und eine optische Achse, wel-
che eine Referenzachse ist, der Radareinrichtung 12
parallel zu der Oberfläche der Bewegungsbahn des
eigenen Fahrzeugs in derselben Richtung orientiert
sind. Der erfassbare Bereich der Abbildungseinrich-
tung 11 und der Radareinrichtung 12 überlappen ein-
ander zumindest teilweise.

[0019] Die Geschwindigkeitsregelungsvorrichtung
10 empfängt als Eingangssignale die Bilddaten von
der Abbildungseinrichtung 11 und die Abstandsmess-
daten von der Radareinrichtung 12, sowie Erfas-
sungssignale von verschiedenen an dem Fahrzeug
angebrachten Sensoren. Die verschiedenen Senso-
ren beinhalten einen Gierratensensor 13 zum Erfas-
sen der Winkelgeschwindigkeit (nachstehend als ei-
ne ”Gierrate” bezeichnet), mit welcher sich das Fahr-
zeug dreht, und einen Fahrzeuggeschwindigkeits-
sensor 14 zum Erfassen der Fahrzeuggeschwindig-
keit usw.. Das Fahrzeug ist ferner mit einem Lenkwin-
kelsensor 15 zum Erfassen des Lenkwinkels und ei-
nem ACC-Schalter bzw. Automatikgeschwindigkeits-
regelungssteuerschalter 16, der von dem Fahrer be-
dient wird, um eine Fahrzeugfolgesteuerbetriebsart
usw. auszuwählen, versehen.

[0020] Das Fahrzeug beinhaltet ferner einen Rich-
tungsindikator 17 zum Anzeigen der Fortbewegungs-
richtung des Fahrzeugs auf der Außenseite des Fahr-
zeugs. Der Richtungsindikator 17 ist mit einem Be-
dien- bzw. Betätigungshebel versehen, der von ei-
nem Fahrer in jede einer Linksrichtungsindikatorposi-
tion, einer Neutralposition und einer Rechtsrichtungs-
indikatorposition manipuliert bzw. bewegt wird, und
gibt ein Betätigungssignal entsprechend der Position
des Betätigungshebels an die Geschwindigkeitsrege-
lungsvorrichtung 10 aus.

[0021] Der Kursvorhersageabschnitt 20 ist eine Be-
rechnungseinheit, die den Kurs des eigenen Fahr-
zeugs vorhersagt, und ist mit einer ersten Vorhersa-
gekursberechnungseinheit 21 und einer zweiten Vor-
hersagekursberechnungseinheit 22 versehen. Von
diesen mehreren Kursvorhersageeinrichtungen be-
rechnet die erste Vorhersagekursberechnungsein-
heit 21 den zukünftigen Fortbewegungskurs des ei-
genen Fahrzeugs auf der Grundlage der Bewegungs-
bahn eines vorausfahrenden Fahrzeugs, welches
sich vor dem eigenen Fahrzeug fortbewegt. Die zwei-
te Vorhersagekursberechnungseinheit 22 berechnet
den zukünftigen Fortbewegungskurs des eigenen

Fahrzeugs auf der Grundlage der Gierrate des eige-
nen Fahrzeugs.

[0022] Spezieller empfängt die erste Vorhersage-
kursberechnungseinheit 21 Eingangssignale der Sta-
tionärobjektinformation von der Stationärobjektinfor-
mationsbeschaffungseinheit 23, die Weißlinieninfor-
mation von einer Weißlinienbeschaffungseinheit 24
und Anderfahrzeugbewegungsbahninformation von
einer Anderfahrzeugbewegungsbahnbeschaffungs-
einheit 25. Die Vorhersagekursberechnungseinheit
21 kombiniert die Teile zugeführter Information, um
einen ersten vorhergesagten Kurs RA als den zukünf-
tigen Fortbewegungskurs des eigenen Fahrzeugs zu
berechnen. Die erste Vorhersagekursberechnungs-
einheit 21 kann den Kurs des eigenen Fahrzeugs vor-
hersagen, ohne von der Gierrate des eigenen Fahr-
zeugs abhängig zu sein.

[0023] Die Stationärobjektinformationsbeschaf-
fungseinheit 23 berechnet Positionsinformation von
straßenrandseitig stationären Objekten (zum Beispiel
einer Leitplanke, einer Wand usw.), die entlang der
Straße vorhanden sind, auf welcher sich das eige-
ne Fahrzeug fortbewegt, auf der Grundlage der Ab-
standsmessdaten von der Radareinrichtung 12 und
gibt dann die Positionsinformation an die erste. Vor-
hersagekursberechnungseinheit 21 als Stationärob-
jektinformation aus. Die Weißlinieninformationsbe-
schaffungseinheit 24 berechnet Information über ei-
ne Straßentrennlinie (weiße Linie), die in den Bildern
enthalten ist, die von der Abbildungseinrichtung 11
aufgenommen wurden, auf der Grundlage der Bild-
daten von der Abbildungseinrichtung 11 und gibt die
berechnete Information als Weißlinieninformation an
die erste Vorhersagekursberechnungseinheit 21 aus.
Genauer beinhaltet das Verfahren des Berechnens
der Weißlinieninformation ein Extrahieren von Kan-
tenpunkten als Kandidaten für weiße Linien aus den
Bilddaten auf der Grundlage von zum Beispiel einer
Rate horizontaler Luminanzänderung in den Bildern.
Dann werden die extrahierten Kantenpunkte sequen-
ziell auf einer rahmenweisen Basis bzw. Bild für Bild
sequenziell gespeichert, um auf der Grundlage der
gespeicherten Historie bekannter Punkte Weißlinien-
information zu berechnen. Die Weißlinieninformati-
onsbeschaffungseinheit 24 entspricht der ”Fahrspur-
linienerkennungseinrichtung”.

[0024] Auf der Grundlage der Abstandsmessdaten
(Information über Abstand und Lateralposition in Be-
zug auf das eigene Fahrzeug und das vorausfah-
rende Fahrzeug) von der Radareinrichtung 12 be-
rechnet die Anderfahrzeugbewegungsbahnbeschaf-
fungseinheit 25 zyklisch die Vorausfahrzeugpositio-
nen, die aus Koordinaten bestehen, die Punkte aus-
drücken, welche von einem vorausfahrenden Fahr-
zeug überfahren wurden, und speichert die berech-
neten Vorausfahrzeugpositionen in chronologischer
Reihenfolge. Ferner berechnet die Anderfahrzeug-
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bewegungsbahnbeschaffungseinheit 25 die Bewe-
gungsbahn des vorausfahrenden Fahrzeugs auf der
Grundlage der gespeicherten zeitsequenziellen Da-
ten, die die Vorausfahrzeugpositionen ausdrücken,
und gibt die berechnete Bewegungsbahn an die ers-
te. Vorhersagekursberechnungseinheit 21 als eine
Anderfahrzeugpfadinformation aus. Ferner berech-
net die Anderfahrzeugpfadbeschaffungseinheit 25
Pfadinformation für nicht nur ein Fahrzeug, das sich
in derselben Fahrspur wie das eigene Fahrzeug fort-
bewegt, sondern auch ein Fahrzeug, das sich in einer
zu der des eigenen Fahrzeugs benachbarten Fahr-
spur fortbewegt, unter den vorausfahrenden Fahr-
zeugen, und verwendet die Information bei dem Vor-
hersagen des Kurses des eigenen Fahrzeugs.

[0025] Fig. 2 zeigt einen Abriss einer Prozedur
zum Berechnen des ersten vorhergesagten Kurses
RA, die von der ersten Vorhersagekursberechnungs-
einheit ausgeführt wird. Fig. 2(a) stellt eine Viel-
zahl von Stationärobjekterfassungspunkten Pa, wel-
che Erkennungsergebnisse, von der Radareinrich-
tung 12, eines massiven Hindernisses (beispiels-
weise einer Leitplanke) als einem stationären stra-
ßenrandseitigen Objekt sind. Fig. 2(b) zeigt Weiß-
linieninformation Pb, welche ein Ergebnis einer Er-
kennung einer weißen Linie durch die Abbildungs-
einrichtung 11 ist. Fig. 2(c) stellt die Historie einer
Vielzahl von Fahrzeugerfassungspunkten Pc dar, die
durch Erkennung eines vorausfahrenden Fahrzeugs
M2 durch die Radareinrichtung 12 erhalten wurden.
Ferner stellt Fig. 2(c) ein vorausfahrendes Fahrzeug
M2, das sich in derselben Fahrspur wie das eigene
Fahrzeug M1 fortbewegt, und ein anderes voraus-
fahrendes Fahrzeug M2, das sich in der zu dem ei-
genen Fahrzeug M1 benachbarten Fahrspur fortbe-
wegt, dar. Fig. 2(d) stellt den ersten vorhergesagten
Kurs RA dar, der unter Verwendung der Stationärob-
jekterfassungspunkte Pa, der Weißlinieninformation
Pb und der Fahrzeugerfassungspunkte Pc berech-
net wurde. Es wird angemerkt, dass eine Vorausfahr-
zeugposition ein Fahrzeugerfassungspunkt Pc selbst
sein kann, oder durch Mitteln der Fahrzeugerfas-
sungspunkte Pc für jeden von vorbestimmten Ab-
schnitten erhalten werden kann.

[0026] Die erste Vorhersagekursberechnungsein-
heit 21 vergleicht zunächst die Bewegungsbahn ei-
nes vorausfahrenden Fahrzeugs M2, welche aus
den Fahrzeugerfassungspunkten Pc berechnet wur-
de, mit der weißen Linie und den straßenrandseitigen
stationären Objekten, und exkludiert (streicht) dann
die Bewegungsbahn eines vorausfahrenden Fahr-
zeugs M2, welche nicht mit der Form der weißen Li-
nie und den straßenrandseitigen stationären Objek-
ten übereinstimmt. Wenn es dann nur eine einzige
Bewegungsbahn eines vorausfahrenden Fahrzeugs
M2 gibt, welche nicht exkludiert ist, werden dann un-
ter Verwendung dieser Bewegungsbahn die Bewe-
gungsbahn des vorausfahrenden Fahrzeugs M2 und

die Weißlinieninformation Pb gewichtet und gemittelt,
um dadurch einen ersten vorhergesagten Kurs zu be-
rechnen. Falls es eine Vielzahl von Bewegungsbah-
nen des vorausfahrenden Fahrzeugs M2 gibt, wel-
che nicht exkludiert sind, dann wird unter Verwen-
dung eines Mittelwerts der nicht exkludierten Bewe-
gungsbahn eine gewichtete Mittelung auf diese Be-
wegungsbahnen der vorausfahrenden Fahrzeuge M2
und die Weißlinieninformation Pb angewandt, um den
ersten vorhergesagten Kurs RA zu berechnen.

[0027] Die zweite Vorhersagekursberechnungsein-
heit 22 empfängt den Krümmungsradius (nachste-
hend als ”abgeschätztes R” bezeichnet) der Stra-
ße, auf der sich das eigene Fahrzeug M1 fortbe-
wegt, von einer Krümmungsradiusabschätzeinheit 26
und verwendet das abgeschätzte R, um den zwei-
ten vorhergesagten Kurs RB zu berechnen, wel-
cher ein vorhergesagter Kurs des eigenen Fahr-
zeugs M1 ist. Die Krümmungsradiusabschätzeinheit
26 berechnet das abgeschätzte R auf der Grund-
lage der durch den Gierratensensor 13 erfassten
Gierrate und der durch den Fahrzeuggeschwindig-
keitssensor 14 erfassten Fahrzeuggeschwindigkeit.
Das Verfahren des Berechnens des abgeschätzten
R ist nicht darauf beschränkt. Das abgeschätzte R
kann unter Verwendung von zum Beispiel Bildda-
ten berechnet werden, oder kann auf der Grundla-
ge des durch den Lenkwinkelsensor 15 erfassten
Lenkwinkels und der durch den Fahrzeuggeschwin-
digkeitssensor 14 erfassten Fahrzeuggeschwindig-
keit berechnet werden. Die erste Vorhersagekursbe-
rechnungseinheit 21 entspricht der ”ersten Vorher-
sageeinrichtung”, die zweite Vorhersagekursberech-
nungseinheit 22 entspricht der ”zweiten Vorhersa-
geeinrichtung”, und die erste Vorhersagekursberech-
nungseinheit 21 und die zweite Vorhersagekursbe-
rechnungseinheit 22 entsprechen der ”Vielzahl von
Kursvorhersageeinrichtungen”.

[0028] Der Vorhersagekursfestlegeabschnitt 30
führt eine Umschaltung durch zum Ermitteln, wel-
che eine von einer Vielzahl von Kursvorhersageein-
richtungen in Kraft zu setzen ist. In dem vorliegen-
den Fall wird einer des ersten vorhergesagten Kur-
ses RA, berechnet durch die erste Vorhersagekurs-
berechnungseinheit 21, und des zweiten vorherge-
sagten Kurses RB, berechnet durch die zweite Vor-
hersagekursberechnungseinheit 22, ausgewählt, und
wird der ausgewählte vorhergesagte Kurs als der ge-
genwärtige vorhergesagte Kurs des eigenen Fahr-
zeugs M1 festgelegt. Die Gefolgtfahrzeugfestlegeein-
heit 35 verwendet den durch den Vorhersagekurs-
festlegeabschnitt 30 in Kraft gesetzten vorhergesag-
ten Kurs dazu, unter den vorausfahrenden Fahrzeu-
gen M2, die sich vor dem eigenen Fahrzeug M1 fort-
bewegen, ein vorausfahrendes Fahrzeug M2 als das
Fahrzeug auszuwählen, dem zu folgen ist.
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[0029] Die Steuersollwertberechnungseinheit 36 be-
rechnet einen Steuersollwert zum Einhalten des
Zwischenfahrzeugabstands zwischen dem verfolgten
Fahrzeug, welches von dem Gefolgtfahrzeugfestle-
geabschnitt 35 ausgewählt wurde, und dem eige-
nen Fahrzeug durch Steuern der Fortbewegungsge-
schwindigkeit des eigenen Fahrzeugs M1. Zu die-
ser Zeit berechnet die Steuersollwertberechnungs-
einheit 36 einen Steuersollwert zum Einhalten bzw.
Beibehalten das Zwischenfahrzeugabstands in vor-
bestimmten Sollintervallen. Spezieller berechnet die
Steuersollwertberechnungseinheit 36 eine Sollaus-
gangsleistung des Motors des eigenen Fahrzeugs,
eine erforderliche Bremskraft, usw., und gibt diese
Werte an eine elektronische Motorsteuereinheit (Mo-
tor-ECU 41) aus. In dem vorliegenden Ausführungs-
beispiel gibt die Geschwindigkeitsregelungsvorrich-
tung 10 ein Steuersignal an die Motor-ECU 41 aus,
und gibt die Motor-ECU 41 das Steuersignal an eine
elektronische Bremssteuereinheit (Brems-ECU 42)
aus. Mit dieser Konfiguration wäre es jedoch für die
Geschwindigkeitsregelungsvorrichtung 10 gleicher-
maßen möglich, ein Steuersignal an jede der Motor-
ECU 41 und der Brems-ECU 42 auszugeben.

[0030] In Bezug auf die Kursvorhersage für das eige-
ne Fahrzeug M1 setzt das vorliegende Ausführungs-
beispiel einen von der ersten Vorhersagekursbe-
rechnungseinheit 21 berechnetes Kursvorhersageer-
gebnis, d. h., ein Vorhersageergebnis, das auf der
Grundlage der Bewegungsbahn des vorausfahren-
den Fahrzeugs M2 erhalten wurde, in Kraft, um das
vorausfahrende Fahrzeug unter Verwendung des in
Kraft gesetzten Kursvorhersageergebnisses auszu-
wählen. Die Gründe hierfür sind wie folgt. Wenn eine
Fortbewegung entlang einer geraden Straße erfolgt,
gibt es kaum irgendeine Differenz zwischen dem ers-
ten vorhergesagten Kurs RA, welcher das Kursvor-
hersageergebnis ist, das auf der Bewegungsbahn
des vorausfahrenden Fahrzeugs M2 beruht, und dem
zweiten vorhergesagten Kurs RB, welcher das Kurs-
vorhersageergebnis ist, das auf dem abgeschätzten
R beruht (vgl. Fig. 3(a)).

[0031] In dem Fall, in welchem das Fahrzeug, dem
nachgefolgt wird, in eine gekrümmte Straße einfährt,
während sich das eigene Fahrzeug M1 noch immer
entlang einer geraden Straße fortbewegt, bevor es
die gekrümmte Straße erreicht, besteht dann, wenn
der zweite vorhergesagte Kurs RB zum Auswäh-
len des Fahrzeugs, dem nachzufolgen ist, verwen-
det wird, eine Gefahr, dass anstelle dem Nachverfol-
gen des vorausfahrenden Fahrzeugs M2, das sich in
derselben Fahrspur wie der des eigenen Fahrzeugs
M1 befindet, ein vorausfahrendes Fahrzeug M2, wel-
ches sich in einer benachbarten Fahrspur befindet,
als das Fahrzeug ausgewählt wird, dem nachzufol-
gen ist. Bei dem vorliegenden Ausführungsbeispiel
wird das Fahrzeug, dem nachzufolgen ist, grundle-

gend unter Verwendung des ersten vorhergesagten
Kurses RA ausgewählt.

[0032] Es gibt jedoch Umstände, in welchen das
Verhalten des eigenen Fahrzeugs M1 für die Fahr-
spur oder Straße ungeeignet ist, wenn während ei-
nes Fahrspurwechsels oder an einer Gabelung oder
an einer Kreuzung usw. der Kurs geändert wird. Un-
ter solchen Umständen könnte dann, wenn die Fahr-
steuerung des Fahrzeugs unter Verwendung des ers-
ten vorhergesagten Kurses RA durchgeführt wird,
aufgrund einer Verzögerung bei dem Abwählen ei-
nes vorausfahrenden Fahrzeugs M2 eine Beschleu-
nigungsverzögerung auftreten.

[0033] Fig. 3 nimmt eine Szene an, in welcher das
eigene Fahrzeug M1 einem vorausfahrenden Fahr-
zeug M2 folgt, und dann das eigene Fahrzeug M1
seine Fahrspur wechselt, und dadurch aufhört, dem
vorausfahrenden Fahrzeug M2 zu folgen. Fig. 3(a)
stellt eine Situation dar, in welcher das eigene Fahr-
zeug M1 dem vorausfahrenden Fahrzeug M2 folgt.
Fig. 3(b) stellt eine Situation dar, in welcher das
eigene Fahrzeug M1 einen Spurwechsel beginnt.
Fig. 3(c) stellt eine Situation dar, in welcher das eige-
ne Fahrzeug M1 den Fahrspurwechsel abgeschlos-
sen bzw. beendet hat. Unmittelbar nachdem der Fah-
rer des eigenen Fahrzeugs M1 in einer Situation, in
der das eigene Fahrzeug M1 von dem Folgen eines
vorausfahrenden Fahrzeugs M2 abweicht, einen Än-
derungsbetriebsablauf (beispielsweise ein Lenken)
beginnt, gibt der erste vorhergesagte Kurs RA die
nächste Richtung des eigenen Fahrzeugs an. Wie in
Fig. 3(b) gezeigt, gibt der erste vorhergesagte Kurs
RA eine geradlinige Fortbewegungsrichtung an, wel-
che dieselbe ist wie die Richtung, die angegeben
wurde, bevor das eigene Fahrzeug M1 damit be-
ginnt, aufgrund des Vorhandenseins des vorausfah-
renden Fahrzeugs M2 seinen Kurs zu ändern. In ei-
nem solchen Fall wird die Auswahl des vorausfahren-
den Fahrzeugs M2 nicht unmittelbar aufgehoben, und
wird die Auswahl des vorausfahrenden Fahrzeugs
M2 fortgesetzt, so dass eine Beschleunigungsverzö-
gerung in dem eigenen Fahrzeug M1 auftritt, welche
dazu führen kann, dass sich der Fahrer unwohl fühlt.

[0034] Um dieses Problem zu lösen, wird bei dem
vorliegenden Ausführungsbeispiel eine Entschei-
dung dahingehend getroffen, ob der Kurs des eige-
nen Fahrzeugs M1 zu ändern ist. Auf der Grundlage
des Ermittlungsergebnisses wird eine Umschaltung
durchgeführt, um den ersten vorhergesagten Kurs
RA oder den zweiten vorhergesagten Kurs RB aus-
zuwählen, um diesen zum Steuern der Fortbewegung
des eigenen Fahrzeugs M1 in Kraft zu setzen.

[0035] Spezieller beinhaltet der Vorhersagekursfest-
legeabschnitt 30 in Fig. 1 eine Kursänderungs-
ermittlungseinheit 31, eine Vorhersageumschaltein-
heit 32 und einer Kursänderungsbeendigungsermitt-
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lungseinheit 33. Die Kursänderungsermittlungsein-
heit 31 empfängt Eingangssignale des Bedien- bzw.
Betätigungssignals für den Richtungsindikator 17 und
die von der Abbildungseinrichtung 11 abgeleiteten
Bilddaten, und verwendet die zugeführte Informati-
on zum Ermitteln, ob eine Kursänderung des eige-
nen Fahrzeugs M1 durchzuführen ist. Wenn zumin-
dest eine der folgenden zwei Änderungsermittlungs-
bedingungen erfüllt ist, wird ermittelt, dass der Kurs
des eigenen Fahrzeugs M1 geändert werden wird.
Eine Änderungsermittlungsbedingung (nachstehend
als die ”erste Ermittlungsbedingung” bezeichnet) ist,
dass ein von dem Richtungsindikator 17 zugeführ-
tes Betätigungssignal anzeigt, dass der Richtungs-
indikator 17 durch den Fahrer in die Linksanzeige-
position oder die Rechtsanzeigeposition manipuliert
wurde. Eine andere Änderungsermittlungsbedingung
(nachstehend als die ”zweite Ermittlungsbedingung”
bezeichnet) ist, dass auf der Grundlage der Bilddaten
ermittelt wird, dass das eigene Fahrzeug eine wei-
ße Linie (Straßentrennlinie) überfahren hat. Die Kurs-
änderungsermittlungseinheit 31 gibt ein Ermittlungs-
signal, das Information betreffend das Ermittlungs-
ergebnis transportiert, an die Vorhersageumschalt-
einheit 32 und die Kursänderungsbeendigungsermitt-
lungseinheit 33 aus.

[0036] Die Vorhersageumschalteinheit 32 setzt ei-
nen des ersten vorhergesagten Kurses RA und des
zweiten vorhergesagten Kurses RB in Übereinstim-
mung mit dem Ermittlungssignal, das von der Kursän-
derungsermittlungseinheit 31 zugeführt wird, in Kraft.
Der vorhergesagte Kurs, der in Kraft gesetzt ist,
wird als der vorhergesagte Kurs RC festgelegt, wel-
cher der zukünftige Fortbewegungskurs der Fortbe-
wegung des eigenen Fahrzeugs M1 ist. Genauer wird
dann, wenn das von der Kursänderungsermittlungs-
einheit 31 zugeführte Ermittlungssignal das Fehlen
der Kursänderung des eigenen Fahrzeugs M1 (das
keine Kursänderung durchführt) anzeigt, wird der ers-
te vorhergesagte Kurs RA in Kraft gesetzt. Falls an-
dererseits das von der Kursänderungsermittlungsein-
heit 31 zugeführte Ermittlungssignal das Vorhanden-
sein der Kursänderung des eigenen Fahrzeugs M1
(das eine Kursänderung durchführt) anzeigt, wird der
zweite vorhergesagte Kurs RB in Kraft gesetzt. Wie in
Fig. 2(b) gezeigt, ist es mit dem Verfahren des Vor-
hersagens des Kurses auf der Grundlage des abge-
schätzten R möglich, die Kursvorhersage in Überein-
stimmung mit der Gierrate des eigenen Fahrzeugs
M1 unmittelbar nach dem Beginn einer Änderung des
Kurses durchzuführen, unabhängig von dem Vorhan-
densein eines vorausfahrenden Fahrzeugs M2. Dem-
zufolge kann bei einer Kursänderung eine genauere
Kursvorhersage erzielt werden.

[0037] Wenn die Kursänderungsbeendigungsermitt-
lungseinheit 33 ein Ermittlungssignal, das eine Kurs-
änderung des eigenen Fahrzeugs M1 anzeigt, von
der Kursänderungsermittlungseinheit 31 empfängt,

ermittelt die Kursänderungsbeendigungsermittlungs-
einheit 33, ob die Kursänderung abgeschlossen wor-
den ist. Wenn die Kursänderungsbeendigungsermitt-
lungseinheit 33 das Ermittlungssignal, das das Vor-
handensein einer Kursänderung anzeigt, von der
Kursänderungsermittlungseinheit 31 empfängt, be-
ginnt ein eingebauter Zeitzähler, aufwärts zu zäh-
len. Wenn der Zählwert gleich oder größer als
der Ermittlungswert wird, wird ein Beendigungser-
mittlungssignal, das anzeigt, dass die Kursände-
rung abgeschlossen worden ist, an die Vorhersage-
umschalteinheit 32 ausgegeben. Falls bei Empfang
des Beendigungsermittlungssignals von der Kursän-
derungsbeendigungsermittlungseinheit 33 der zwei-
te vorhergesagte Kurs RB gegenwärtig in Kraft ge-
setzt ist, setzt die Vorhersageumschalteinheit 32 den
zweiten vorhergesagten Kurs RB außer Kraft, und
setzt in Übereinstimmung mit dem Empfang des
Beendigungsermittlungssignals den ersten vorher-
gesagten Kurs RA in Kraft. Die Kursänderungser-
mittlungseinheit 31 entspricht der ”Änderungsermitt-
lungseinrichtung”, die Vorhersageumschalteinheit 32
entspricht der ”Vorhersageumschalteinrichtung” und
die Kursänderungsbeendigungsermittlungseinheit 33
entspricht der ”Beendigungsermittlungseinrichtung”.

[0038] Nachstehend wird unter Bezugnahme auf
die Fig. 4 und Fig. 5 eine von der Geschwin-
digkeitsregelungsvorrichtung 10 gemäß dem vorlie-
genden Ausführungsbeispiel durchgeführte Verar-
beitung beschrieben. Dieser Verarbeitung beinhal-
tet eine Vorhersageumschaltverarbeitung und eine
Kursänderungsermittlungsverarbeitung, die von der
Kursänderungsermittlungseinheit 31, der Vorhersa-
geumschalteinheit 32 und der Kursänderungsbeen-
digungsermittlungseinheit 33 des Vorhersagekurs-
festlegeabschnitts 30 durchgeführt werden. Während
sich ein Fahrzeug fortbewegt und der ACC-Schalter
16 eingeschaltet ist, führt die elektronische Steuer-
einheit bzw. ECU der Geschwindigkeitsregelungsvor-
richtung 10 die Verarbeitung zyklisch durch.

[0039] In Fig. 4 ist ein Ablaufdiagramm einer Pro-
zedur zur Vorhersageumschaltverarbeitung. Wie in
Fig. 4 gezeigt ist, ermittelt die Geschwindigkeitsre-
gelungsvorrichtung 10 in Schritt S101, ob eine Kurs-
änderung des eigenen Fahrzeugs M1 durchzuführen
ist. Falls zumindest eine der ersten Ermittlungsbedin-
gung und der zweiten Ermittlungsbedingungen, die
vorstehend beschrieben wurden, erfüllt ist, wird er-
mittelt, dass der Kurs des eigenen Fahrzeugs M1 zu
ändern ist.

[0040] Fig. 5 ist eine Unterroutine einer Proze-
dur für die Kursänderungsermittlungsverarbeitung
(Schritt S101 vorstehend). Wie in Fig. 5 gezeigt ist,
ermittelt in Schritt S201 die Fortbewegungssteuervor-
richtung 10, ob die erste Ermittlungsbedingung der
Änderungsermittlungsbedingungen erfüllt ist, d. h.,
ermittelt die Fortbewegungssteuervorrichtung 10, ob
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ein Betätigungssignal, welches bedeutet, dass der
Bedienhebel des Richtungsindikators 17 von dem
Fahrer in die Linksanzeigeposition oder die Rechts-
anzeige Position manipuliert ist, zugeführt worden ist.
Falls festgestellt wird, dass die erste Ermittlungsbe-
dingung erfüllt ist (JA in Schritt S201), schreitet die
Steuerung zu Schritt S204 fort, um zu ermitteln, dass
der Kurs des Gastfahrzeugs M1 zu ändern ist. Falls
andererseits die erste Ermittlungsbedingung nicht er-
füllt ist (NEIN in Schritt S201), schreitet die Steuerung
zu Schritt S202 fort, um zu ermitteln, ob die zweite Er-
mittlungsbedingung der Änderungsermittlungsbedin-
gungen erfüllt ist, d. h., Schritt S202 ermittelt, ob das
eigene Fahrzeug bzw. Gastfahrzeug M1 eine weiße
Linie (Straßentrennlinie) überfahren hat.

[0041] Falls ermittelt wurde, dass die zweite Ermitt-
lungsbedingung erfüllt ist (JA in Schritt S202), schrei-
tet die Steuerung der Geschwindigkeitsregelungsvor-
richtung 10 zu Schritt S204 fort, um zu ermitteln, dass
der Kurs des eigenen Fahrzeugs M1 zu ändern ist.
Falls andererseits die zweite Ermittlungsbedingung
nicht erfüllt ist (NEIN in Schritt S202), schreitet die
Steuerung zu Schritt S203 fort, um zu ermitteln, dass
der Kurs des eigenen Fahrzeugs M1 nicht zu än-
dern ist. In anderen Worten schreitet dann, wenn die
Ergebnisse der Schritte S201 und S202 alle nega-
tiv bzw. verneinend sind, die durch die Kursände-
rungsermittlungseinheit 31 der Geschwindigkeitsre-
gelungsvorrichtung 10 durchgeführte Steuerung zu
Schritt S203 fort, um zu ermitteln, dass der Kurs
des eigenen Fahrzeugs M1 nicht zu ändern ist. Falls
andererseits in zumindest einem der Schritte S201
und S202 eine bejahende Entscheidung gefällt wird,
schreitet die Verarbeitung zu Schritt S204 fort, in dem
ermittelt wird, dass der Kurs des Gastfahrzeugs M1
zu ändern ist.

[0042] Auf Fig. 4 Rückbezug nehmend beendet
dann, wenn die Geschwindigkeitsregelungsvorrich-
tung 10 ermittelt, dass das eigene Fahrzeug M1 kei-
ne Kursänderung durchführt (NEIN in Schritt S101),
die Geschwindigkeitsregelungsvorrichtung 10 die ge-
genwärtige Ausführung dieser Verarbeitungsroutine.
Falls andererseits die Geschwindigkeitsregelungs-
vorrichtung 10 ermittelt, dass das eigene Fahrzeug
M1 eine Kursänderung durchführt (JA in Schritt
S101), schreitet die Steuerung zu Schritt S102 fort,
um zu ermitteln, ob der erste vorhergesagte Kurs RA
gegenwärtig als der vorhergesagte Kurs RC in Kraft
gesetzt ist. Demzufolge wird der erste vorhergesagte
Kurs RA als gegenwärtig als der vorhergesagte Kurs
RC in Kraft gesetzt ermittelt, falls die Ermittlung un-
mittelbar erfolgt, nachdem der Fahrer den Kurs zu än-
dern gewünscht hat (zum Beispiel unmittelbar, nach-
dem der Fahrer den Bedienhebel des Richtungsindi-
kators 17 manipuliert hat). Falls ermittelt wird, dass
der erste. vorhergesagte Kurs RA gegenwärtig als
der vorhergesagte Kurs RC in Kraft gesetzt ist (JA in
Schritt S102), schreitet die Steuerung zu Schritt S103

fort. In Schritt S103 wird der in Kraft zu setzende vor-
hergesagte Kurs RC von dem ersten. vorhergesag-
ten Kurs RA auf den zweiten vorhergesagten Kurs
RB umgeschaltet. Die Steuerung schreitet dann zu
Schritt S104 fort.

[0043] Falls jedoch ermittelt wird, dass der erste vor-
hergesagte Kurs RA gegenwärtig als der vorherge-
sagte Kurs RC in Kraft gesetzt ist (NEIN in Schritt
S102), überspringt die Steuerung den Schritt S103
und schreitet zu Schritt S104 fort. In Schritt S104 wird
ermittelt, ob das eigene Fahrzeug M1 die Kursän-
derung abgeschlossen hat. Demzufolge wird dann,
wenn ermittelt wird, dass das eigene Fahrzeug M1
die Kursänderung nicht abgeschlossen hat (NEIN in
Schritt S104), die Verarbeitung dieser Routine vor-
übergehend beendet. Andererseits schreitet dann,
wenn ermittelt wird, dass das eigene Fahrzeug M1
die Kursänderung abgeschlossen hat (JA in Schritt
S104), die Steuerung zu Schritt S105 fort, um den
vorhergesagten Kurs RC, der in Kraft zu setzen ist,
von dem zweiten vorhergesagten Kurs RB auf den
ersten vorhergesagten Kurs RA umzuschalten.

[0044] Mit dem vorstehend im Einzelnen beschrie-
benen vorliegenden Ausführungsbeispiel können die
folgenden wertvollen Wirkungen erhalten werden.

[0045] Die Geschwindigkeitsregelungsvorrichtung
10 gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel
beinhaltet die erste Vorhersagekursberechnungsein-
heit 21 und die zweite Vorhersagekursberechnungs-
einheit 22 als eine Vielzahl von Vorhersageeinrich-
tungen mit jeweils unterschiedlichen Verfahren des
Vorhersagens des zukünftigen Fortbewegungskur-
ses des eigenen Fahrzeugs M1. Ferner ist die Ge-
schwindigkeitsregelungsvorrichtung 10 dazu konfigu-
riert, eine Umschaltung durchzuführen, um zu er-
mitteln, welche der Vielzahl von Vorhersageeinrich-
tungen in Kraft zu setzen ist, in Übereinstimmung
damit, ob das eigene Fahrzeug M1 eine Kursän-
derung durchführt. Faktoren wie beispielsweise die
Orientierung des eigenen Fahrzeugs M1 in Bezug
auf seine Fortbewegungsrichtung usw. unterschei-
den sich zwischen dem Fall, in welchem das eige-
ne Fahrzeug M1 im Begriff ist, seinen Kurs zu än-
dern, und dem Fall, in dem der Fahrer den Kurs
nicht zu ändern, sondern die Fortbewegung in der-
selben Fahrspur fortzusetzen wünscht. Daher unter-
scheidet sich die optimale Einrichtung zum vorher-
sagen des Kurses des eigenen Fahrzeugs M1 zwi-
schen dem Fall, in welchem das eigene Fahrzeug
M1 im Begriff ist, seinen Kurs zu ändern, und dem
Fall, in welchem keine Kursänderung durchzuführen
ist. In dieser Hinsicht wird durch Anwenden der vor-
stehend beschriebenen Konfiguration der Geschwin-
digkeitsregelungsvorrichtung 10 gemäß dem vorlie-
genden Ausführungsbeispiel ermöglicht, eine optima-
le eine einer Vielzahl von Kursvorhersageeinrichtun-
gen anhand einer Betrachtung, ob das eigene Fahr-
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zeug M1 eine Kursänderung durchführt, auszuwäh-
len. Diese Konfiguration erlaubt eine genauere Vor-
hersage des Kurses des eigenen Fahrzeugs M1 zu
der Zeit, zu der ein Kurs geändert wird.

[0046] Spezieller beinhaltet die Geschwindigkeits-
regelungsvorrichtung 10 gemäß dem vorliegenden
Ausführungsbeispiel die erste Vorhersagekursbe-
rechnungseinheit 21, die als eine Vielzahl von Kurs-
vorhersageeinrichtungen dient, zum Vorhersagen
des Kurses des eigenen Fahrzeugs M1 auf der
Grundlage einer Bewegungsbahn des vorausfahren-
den Fahrzeugs M2, und die zweite Vorhersagekurs-
berechnungseinheit 22 zum Vorhersagen des Kurses
des eigenen Fahrzeugs M1 auf der Grundlage der
Gierrate des Fahrzeugs M1. Die Vorrichtung ist derart
konfiguriert, dass dann, wenn ermittelt wird, dass ei-
ne Kursänderung des eigenen Fahrzeugs M1 durch-
zuführen ist, wenn der durch die erste Vorhersage-
kursberechnungseinheit 21 berechnete erste vorher-
gesagte Kurs RA in Kraft gesetzt worden ist, eine
Umschaltung bzw. ein Wechsel von dem ersten vor-
hergesagten Kurs RA auf den zweiten vorhergesag-
ten Kurs RB, der durch die zweite Vorhersagekurs-
berechnungseinheit 22 berechnet wurde, als den in
Kraft zu setzenden vorhergesagten Kurs RC durch-
geführt wird. Falls die Geschwindigkeitsregelung des
eigenen Fahrzeugs M1 unter Verwendung des ers-
ten vorhergesagten Kurses RA auf der Grundla-
ge der Bewegungsbahn des vorausfahrenden Fahr-
zeugs M2 durchgeführt wird, wenn das Verhalten des
eigenen Fahrzeugs M1 mit der Fahrspur oder der
Straße nicht konform ist, wie beispielsweise wenn ein
Kurs geändert wird, dann kann eine Verzögerung bei
dem Abwählen des vorausfahrenden Fahrzeugs M2
auftreten. Ferner kann dann, wenn das eigene Fahr-
zeug M1 im Begriff ist, ein vorausfahrendes Fahr-
zeug M2 zu überholen, eine Beschleunigungsverzö-
gerung aufgrund der Verzögerung bei dem Abwäh-
len dieses vorausfahrenden Fahrzeugs M2 auftre-
ten. Durch Anwenden der vorstehend beschriebenen
Konfiguration auf die Geschwindigkeitsregelungsvor-
richtung 10 gemäß dem vorliegenden Ausführungs-
beispiel kann jedoch eine Kursvorhersage in Über-
einstimmung mit der Gierrate des eigenen Fahrzeugs
M1 unmittelbar nach dem Beginn einer Kursände-
rung unabhängig von dem Vorhandensein des vor-
ausfahrenden Fahrzeugs M2 erzielt werden. Demzu-
folge kann eine Kursvorhersage akkurater durchge-
führt werden, wenn der Kurs geändert wird.

[0047] Die Geschwindigkeitsregelungsvorrichtung
10 gemäß dem vorliegenden Ausführungsbei-
spiel beinhaltet die Kursänderungsbeendigungser-
mittlungseinheit 33 als eine Ermittlungseinrichtung,
welche nach einer Ermittlung, dass die Kursänderung
des eigenen Fahrzeugs M1 durchzuführen ist, ermit-
telt, dass das eigene Fahrzeug M1 die Kursände-
rung beendet hat. Wenn die Kursänderungsbeendi-
gungsermittlungseinheit 33 ermittelt, dass die Kurs-

änderung beendet worden ist, wird der in Kraft zu set-
zende vorhergesagte Kurs RC von dem zweiten vor-
hergesagten Kurs RB auf den ersten vorhergesag-
ten Kurs RA umgeschaltet. Wenn das eigene Fahr-
zeug nach dem Beenden der Kursänderung in ei-
ne gekrümmte Straße einfährt, während der zweite
vorhergesagte Kurs RB als der vorhergesagte Kurs
RC in Kraft gesetzt ist, könnte ein vorausfahrendes
Fahrzeug M2, welches sich in einer zu der des eige-
nen Fahrzeugs M1 benachbarten Fahrspur befindet,
anstelle des vorausfahrenden Fahrzeugs M2, das
sich in derselben Fahrspur wie das eigene Fahrzeug
M1 befindet, irrtümlich bzw. fehlerhaft als das Fahr-
zeug ausgewählt werden, dem zu folgen ist. In Anbe-
tracht dessen ist die Geschwindigkeitsregelungsvor-
richtung 10 gemäß dem vorliegenden Ausführungs-
beispiel dazu konfiguriert, den in Kraft zu setzenden
vorhergesagten Kurs RC schnell von dem zweiten
vorhergesagten Kurs RB auf den ersten vorherge-
sagten Kurs RA umzuschalten, wenn ermittelt wird,
dass eine Kursänderung abgeschlossen worden ist.
Daher erlaubt die Geschwindigkeitsregelungsvorrich-
tung 10 dieses Ausführungsbeispiels eine akkuratere
Vorhersage des Kurses des eigenen Fahrzeugs M1,
wenn das eigene Fahrzeug M1 in eine gekrümmte
Straße einfährt, nachdem eine Kursänderung durch-
geführt worden ist.

[0048] Der Kursänderungsermittlungsabschnitt 31
gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel ist
derart konfiguriert, dass dann, wenn erfasst wird,
dass der Fahrer des eigenen Fahrzeugs M1 den
in dem eigenen Fahrzeug M1 bereitgestellten Rich-
tungsindikator 17 betätigt hat, ermittelt, dass der Kurs
des eigenen Fahrzeugs M1 zu ändern ist. Wenn ein
Fahrer im Begriff ist, den Kurs zu ändern, schaltet
er/sie für gewöhnlich den Richtungsindikator 17 ein,
bevor er/sie das Lenkrad zum tatsächlichen Ändern
des Kurses bedient, so dass diese Aktion schnell
den Fahrerwunsch des Änderns des Kurses wider-
spiegelt. Daher ist die Kursänderungsermittlungsein-
heit 31 gemäß dem vorliegenden Ausführungsbei-
spiel dazu konfiguriert, auf der Grundlage dessen,
ob der Richtungsindikator 17 betätigt wird, zu er-
mitteln, ob der Kurs des eigenen Fahrzeugs M1 zu
ändern ist, so dass zu der Zeit des Vorbereitens
zur Durchführung einer Kursänderung die Kursände-
rungsermittlungseinheit 31 den in Kraft zu setzen-
den vorhergesagten Kurs RC prompt von dem ersten
vorhergesagten Kurs RA auf den zweiten vorherge-
sagten Kurs RB umschalten kann. Demzufolge ver-
hindert die Geschwindigkeitsregelungsvorrichtung 10
gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel wir-
kungsvoll eine Verschlechterung im Ansprechvermö-
gen aufgrund einer Verzögerung bei dem Abwählen
eines vorausfahrenden Fahrzeugs M2, zum Beispiel
in dem Fall, in welchem das eigene Fahrzeug M1 im
Begriff ist, das vorausfahrende Fahrzeug M2 zu über-
holen.
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[0049] In dem Fall, in welchem der vorhergesagte
Kurs RC von dem ersten vorhergesagten Kurs RA
auf den zweiten vorhergesagten Kurs RB umgeschal-
tet wird, bevor eine Änderung in dem Kurs vorge-
nommen wird, gibt es zu einer Zeit, zu der sich das
eigene Fahrzeug entlang einer geraden Straße fort-
bewegt, nahezu keinen Unterschied in der Vorher-
sagegenauigkeit zwischen dem ersten vorhergesag-
ten Kurs RA und dem zweiten vorhergesagten Kurs
RB (vgl. Fig. 2(a)). Daher kann mit der vorstehenden
Konfiguration die Geschwindigkeitsregelungsvorrich-
tung 10 gemäß dem vorliegenden Ausführungsbei-
spiel eine Verschlechterung in dem Ansprechvermö-
gen verhindern, während sie die Genauigkeit der Vor-
hersage des Kurses des eigenen Fahrzeugs M1 ge-
währleistet.

[0050] Ferner ermittelt mit dem Kursänderungser-
mittlungsabschnitt 31 gemäß dem vorliegenden Aus-
führungsbeispiel dann, wenn erfasst wird, dass das
eigene Fahrzeug M1 eine weiße Linie (Straßentrenn-
linie), die auf der Grundlage der Bilddaten von der
Abbildungseinrichtung 11 erkannt ist, überfahren hat,
die Kursänderungsermittlungseinheit 31, dass eine
Kursänderung durchzuführen ist. Durch Anwenden
der vorstehend beschriebenen Konfiguration ermit-
telt die Geschwindigkeitsregelungsvorrichtung 10 ge-
mäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel auf der
Grundlage der tatsächlich von der Abbildungseinrich-
tung 11 erfassten Information, ob eine Kursänderung
tatsächlich begonnen hat, und kann so akkurat er-
mitteln, ob das eigene Fahrzeug M1 dabei ist, eine
Kursänderung durchzuführen. Im Allgemeinen weist
die Abbildungseinrichtung 11 eine hohe Erfassungs-
fähigkeit über kurze Entfernungen und eine gute Ge-
nauigkeit auf.

(Andere Ausführungsbeispiele)

[0051] Die Erfindung ist nicht auf das vorstehende
Ausführungsbeispiel beschränkt, und kann wie folgt
implementiert werden.

• In dem vorstehenden Ausführungsbeispiel emp-
fängt die erste Vorhersagekursberechnungsein-
heit 21 Stationärobjektinformation, Weißlinienin-
formation und Anderfahrzeugbewegungsbahnin-
formation, und berechnet den ersten vorherge-
sagten Kurs RA unter Verwendung der zuge-
führten Information. Das Verfahren des Berech-
nens des ersten vorhergesagten Kurses RA ist
nicht darauf beschränkt, und der erste vorher-
gesagte Kurs RA kann unter Verwendung zum
Beispiel nur der Anderfahrzeugbewegungsbahn-
information berechnet werden. Ferner kann der
erste vorhergesagte Kurs RA unter Verwen-
dung der Anderfahrzeugbewegungsbahninforma-
tion zusammen mit der Stationärobjektinformati-
on berechnet werden, oder kann unter Verwen-
dung der Anderfahrzeugbewegungsbahninforma-

tion zusammen mit der Weißlinieninformation be-
rechnet werden.
• Es gibt Situationen, in welchen das eigene Fahr-
zeug M1 einem vorausfahrenden Fahrzeug M2
mit einer Geschwindigkeit nachfolgt, die über ei-
nem vorbestimmten Wert liegt. Es wäre gleicher-
maßen möglich, eine Konfiguration zu verwen-
den, durch welche dann, wenn ermittelt wird, dass
eine Kursänderung des Fahrzeugs in einer sol-
chen Situation durchzuführen ist, eine Umschal-
tung durchgeführt wird, um eine Steuerung über
die Fortbewegung des Fahrzeugs unter Verwen-
dung eines Kurses auszuführen, der durch ei-
ne von einer Vielzahl von Kursvorhersageeinrich-
tungen vorhergesagt ist. Falls die Fahrzeugge-
schwindigkeit ausreichend hoch ist, kann berück-
sichtigt werden, dass eine hohe Wahrscheinlich-
keit besteht, dass der Fahrer wünscht, dass Fah-
ren des Fahrzeugs fortzusetzen. Daher ist es in ei-
nem solchen Fall wünschenswert, die vorstehen-
de Art einer Steuerung zu implementieren.
• Mit dem vorstehenden Ausführungsbeispiel wird
eine Ermittlung dahingehend, ob eine Kursände-
rung des eigenen Fahrzeugs M1 durchzuführen
ist, in Übereinstimmung mit den folgenden Ände-
rungsermittlungsbedingungen durchgeführt. Die-
se Änderungsermittlungsbedingungen sind: eine
Bedingung, dass der Fahrer des eigenen Fahr-
zeugs M1 den Richtungsindikator 17 eingeschal-
tet hat (erste Ermittlungsbedingung), und eine Be-
dingung, dass das eigene Fahrzeug M1 eine wei-
ße Linie (Straßentrennlinie), wie auf der Grundla-
ge der Bilddaten von der Abbildungseinrichtung 11
erfasst, überfahren hat (zweite Ermittlungsbedin-
gung). Verfahren zur Ermittlung, ob der Kurs zu
ändern ist, sind jedoch nicht auf diese beschränkt.
Ob eine Kursänderung des eigenen Fahrzeugs
M1 durchzuführen ist, könnte zum Beispiel auf der
Grundlage des Lenkwinkels des Fahrzeugs er-
mittelt werden. Spezieller könnte dann, wenn der
durch den Lenkwinkelsensor 15 erfasste Lenk-
winkel größer als ein vorbestimmter Winkel ist,
ermittelt werden, dass der Fahrer einen zur Än-
derung des Kurses erforderlichen Lenkvorgang
durchgeführt hat. Ferner könnte mit einer Konfigu-
ration des Verwendens der Bilddaten aus der Ab-
bildungseinrichtung 11 als einer Grundlage zum
Ermitteln, ob das eigene Fahrzeug M1 eine wei-
ße Linie überfahren hat, die Ermittlungen unter zu-
sätzlicher Berücksichtigung der Änderung in dem
Lenkwinkel des Fahrzeugs durchgeführt werden.
Genauer würde dann, wenn auf der Grundlage
der Bilddaten von der Abbildungseinrichtung 11
erkannt wird, dass das eigene Fahrzeug M1 ei-
ne weiße Linie (Straßentrennlinie) überfahren hat,
während sich auch der Lenkwinkel des Fahrzeugs
auf einen höheren Wert geändert hat, ermittelt
werden, dass das eigene Fahrzeug M1 dabei ist,
eine Änderung in seinem Kurs durchzuführen.
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• Mit der Konfiguration des vorstehenden Aus-
führungsbeispiels wird eine Ermittlung dahinge-
hend, ob die Kursänderung abgeschlossen wor-
den ist, auf der Grundlage der Zeit, die verstreicht,
seit dem das Ermittlungssignal von dem Kursän-
derungsermittlungsabschnitt 31 zugeführt wurde,
durchgeführt; die Verfahren des Ermittelns der Be-
endigung einer Kursänderung sind jedoch nicht
darauf beschränkt. Zum Beispiel können die Bild-
daten aus der Abbildungseinrichtung 11 dazu ver-
wendet werden, die Beendigung einer Kursände-
rung zu ermitteln, oder kann die Ermittlung auf der
Grundlage einer Änderung in dem Lenkwinkel des
Fahrzeugs erfolgen. Ferner kann ermittelt werden,
dass eine Kursänderung abgeschlossen worden
ist, wenn der Richtungsindikator 17 ausgeschaltet
wird (wenn der Bedienhebel in die neutrale Posi-
tion manipuliert bzw. bewegt wird).
• Auch wenn der Fahrer den Richtungsindikator
17 einschaltet, braucht der Fahrer nicht notwendi-
gerweise tatsächlich den Kurs zu ändern. In An-
betracht dessen kann eine Konfiguration derart
sein, dass ein Wechsel bzw. Umschalten von dem
zweiten vorhergesagten Kurs RB zum Außerkraft-
setzen des ersten vorhergesagten Kurses RA als
den vorhergesagten Kurs RC durchgeführt wird,
wenn ein vorbestimmtes Zeitintervall T1 verstri-
chen ist, nachdem der Fahrer den Richtungsindi-
kator 17 eingeschaltet hat. Mit einer solchen Kon-
figuration für die Fortbewegungssteuervorrichtung
10 kann eine irrtümliche bzw. fehlerhafte Auswahl
eines Fahrzeugs M2 in einer benachbarten Spur
als das Fahrzeug, welchem zu folgen ist, zum Bei-
spiel bei einer Fortbewegung entlang einer Kurve,
weitest möglich verhindert werden.
• In dem vorstehenden Ausführungsbeispiel sind
die Abbildungseinrichtung 11 und die Radarein-
richtung 12 als die Objekterfassungseinrichtun-
gen bereitgestellt. Das Ausführungsbeispiel ist je-
doch nicht auf diese Konfiguration beschränkt.
Zum Beispiel kann eine Konfiguration, welche mit
einem Sonar zum Erfassen von Objekten unter
Verwendung von Ultraschallwellen als Übertra-
gungswellen versehen ist, auf die Konfiguration
angewandt werden. Ferner kann die Technik der
vorliegenden Erfindung auf ein Fahrzeug ange-
wandt werden, an welchem die Abbildungseinrich-
tung 11 nicht angebracht ist.
• In dem vorstehenden Ausführungsbeispiel ist die
Erfindung als Anwendung auf eine Folgesteue-
rung beschrieben, in welcher sich das eigene
Fahrzeug M1 einem vorausfahrenden Fahrzeug
M2, das sich in derselben Fahrspur wie das ei-
gene Fahrzeug M1 befindet, folgend fortbewegt.
Die Technik der Erfindung kann jedoch auf ei-
ne Vorhersage des eigenen Fahrzeugs M1 zum
Vermeiden einer Kollision zwischen dem eigenen
Fahrzeug M1 und einem anderen Fahrzeug an-
gewandt werden. Ferner kann die Erfindung auch
in verschiedenartigen Formen, wie beispielswei-

se als ein Programm, das einen Computer veran-
lasst, jede der Funktionen (jede der Einrichtungen
bzw. Mittel), die die Geschwindigkeitsregelungs-
vorrichtung 10 bilden, auszuführen, als ein Medi-
um, auf welchem das Programm aufgezeichnet
ist, und als ein Verfahren der Fahrzeuggeschwin-
digkeitsregelung usw. implementiert werden.

[0052] Wie vorstehend beschrieben wurde, steu-
ert eine Geschwindigkeitsregelungsvorrichtung 10
die Fortbewegung eines eigenen Fahrzeugs auf
der Grundlage eines vorhergesagten Kurses, wel-
cher ein zukünftiger Fortbewegungskurs des eige-
nen Fahrzeugs ist. Die Geschwindigkeitsregelungs-
vorrichtung 10 beinhaltet eine erste Vorhersagekurs-
berechnungseinheit 21 und eine zweite Vorhersa-
gekursberechnungseinheit 22 als eine Vielzahl von
Kursvorhersageeinrichtungen zum Berechnen eines
vorhergesagten Kurses, und ist mit einer Kursände-
rungsermittlungseinheit 31 zum Ermitteln, ob eine
Änderung des Kurses durchzuführen ist, und einer
Vorhersageumschalteinrichtung 32, welche eine Um-
schaltung durchführt zum Inkraftsetzen eines eines
durch die erste Vorhersagekursberechnungseinheit
21 berechneten ersten vorhergesagten Kurses und
eines durch die zweite Vorhersagekursberechnungs-
einheit 22 berechneten zweiten vorhergesagten Kur-
ses, versehen, wobei die Umschaltung auf einem
Ergebnis der von der Kursänderungsermittlungsein-
heit 31 dahingehend, ob eine Änderung des Kurses
durchzuführen ist, durchgeführten Ermittlung basiert.

Bezugszeichenliste

10 Geschwindigkeitsregelungsvorrichtung, 11
Abbildungseinrichtung, 12 Radareinrichtung, 13
Gierratensensor, 17 Richtungsindikator, 20 Kurs-
vorhersageeinheit, 21 Erste Vorhersagekursbe-
rechnungseinheit, 22 Zweite Vorhersagekursbe-
rechnungseinheit, 23 Stationärobjektinformati-
onsbeschaffungseinheit, 24 Weißlinieninformati-
onsbeschaffungseinheit, 25 Anderfahrzeugbewe-
gungsbahnbeschaffungseinheit, 26 Krümmungs-
radiusabschätzeinheit, 30 Vorhersagekursfest-
legeabschnitt, 31 Kursänderungsermittlungsein-
heit, 32 Vorhersageumschalteinheit, 33 Kursän-
derungsbeendigungsermittlungseinheit, 35 Ge-
folgtfahrzeugfestlegeeinheit, 36 Steuersollwert-
berechnungseinheit, 41 Motor-ECU, 42 Brems-
ECU.

Patentansprüche

1.  Fahrzeuggeschwindigkeitsregelungsvorrichtung
(10), welche die Fortbewegung eines eigenen Fahr-
zeugs auf der Grundlage eines vorhergesagten Kur-
ses, der ein zukünftiger Fortbewegungskurs des ei-
genen Fahrzeugs ist, steuert, umfassend:
eine Vielzahl von Kursvorhersageeinrichtungen (21,
22) zum Berechnen des vorhergesagten Kurses;
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eine Änderungsermittlungseinrichtung (31) zum Er-
mitteln, ob eine Änderung des Kurses des eigenen
Fahrzeugs durchzuführen ist; und
eine Vorhersageumschalteinrichtung (32) zum
Durchführen einer Umschaltung auf der Grundla-
ge eines Ergebnisses der von der Änderungsermitt-
lungseinrichtung durchgeführten Ermittlung, zum In-
kraftsetzen eines durch eine der Vielzahl von Kurs-
vorhersageeinrichtungen berechneten vorhergesag-
ten Kurses.

2.  Fahrzeuggeschwindigkeitsregelungsvorrichtung
nach Anspruch 1, bei der die Vielzahl von Kursvor-
hersageeinrichtungen umfasst:
eine erste Vorhersageeinrichtung (21) zum Berech-
nen eines ersten vorhergesagten Kurses auf der
Grundlage einer Bewegungsbahn eines vorausfah-
renden Fahrzeugs, das sich vor dem eigenen Fahr-
zeug fortbewegt; und
eine zweite Vorhersageeinrichtung (22) zum Berech-
nen eines zweiten vorhergesagten Kurses auf der
Grundlage einer Gierrate des eigenen Fahrzeugs,
wobei
dann, wenn durch die Änderungsermittlungseinrich-
tung ermittelt wird, dass der Kurs zu ändern ist, wäh-
rend der erste vorhergesagte Kurs als der vorher-
gesagte Kurs in Kraft gesetzt ist, die Vorhersage-
umschalteinrichtung den vorhergesagten Kurs von
dem ersten vorhergesagten Kurs auf den zweiten vor-
hergesagten Kurs umschaltet.

3.  Fahrzeuggeschwindigkeitsregelungsvorrichtung
nach Anspruch 2, umfassend:
eine Beendigungsermittlungseinrichtung (33) zum
Ermitteln der Beendigung einer Kursänderung des ei-
genen Fahrzeugs, nachdem durch die Änderungser-
mittlungseinrichtung ermittelt wird, dass die Kursän-
derung durchzuführen ist, wobei
die Vorhersageumschalteinrichtung den vorherge-
sagten Kurs von dem zweiten vorhergesagten Kurs
auf den ersten vorhergesagten Kurs umschaltet,
wenn durch die Beendigungsermittlungseinrichtung
ermittelt wird, dass die Kursänderung beendet wor-
den ist.

4.  Fahrzeuggeschwindigkeitsregelungsvorrichtung
nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei der die
Änderungsermittlungseinrichtung ermittelt, dass eine
Kursänderung des eigenen Fahrzeugs durchzufüh-
ren ist, wenn erfasst wird, dass der Fahrzeugführe ei-
nen in dem eigenen Fahrzeug bereitgestellten Rich-
tungsindikator (17) betätigt hat.

5.  Fahrzeuggeschwindigkeitsregelungsvorrichtung
nach einem der Ansprüche 1 bis 4, bei der
das eigene Fahrzeug mit einer Abbildungseinrichtung
(11) zum Aufnehmen von Bildern einer umgeben-
den Umgebung einschließlich einer von dem eigenen
Fahrzeug befahrenen Straße versehen ist,

die Fahrzeuggeschwindigkeitsregelungsvorrichtung
eine Trennlinienerkennungseinrichtung (24) zum Er-
kennen einer Trennlinie der Fortbewegungsstraße
auf der Grundlage der von der Abbildungseinrichtung
aufgenommenen Bilder umfasst, und
die Änderungsermittlungseinrichtung ermittelt, dass
eine Kursänderung des eigenen Fahrzeugs durchzu-
führen ist, wenn erfasst wird, dass das eigene Fahr-
zeug eine durch die Trennlinienerkennungseinrich-
tung erkannte Trennlinie überfahren hat.

6.    Fahrzeuggeschwindigkeitsregelungsverfahren
für ein Fahrzeug, welche die Fortbewegung eines ei-
genen Fahrzeugs auf der Grundlage eines vorherge-
sagten Kurses, der ein zukünftiger Fortbewegungs-
kurs des eigenen Fahrzeugs ist, steuert, umfassend
die Schritte des:
Ermittelns, ob eine Kursänderung des eigenen Fahr-
zeugs durchzuführen ist (S101); und
Durchführens einer Umschaltung zum Inkraftsetzen
eines durch eine von einer Vielzahl von Vorhersage-
kursberechnungseinheiten (21, 22) berechneten vor-
hergesagten Kurses, wobei die Umschaltung auf der
Grundlage eines Ergebnisses der Ermittlung dahin-
gehend, ob der Kurs des eigenen Fahrzeugs zu än-
dern ist, durchgeführt wird (S103).

7.  Fahrzeuggeschwindigkeitsregelungsprogramm,
das von einem Computer ausgeführt wird, zum Steu-
ern eines zukünftigen Fortbewegungskurses des ei-
genen Fahrzeugs, wobei das Geschwindigkeitsrege-
lungsprogramm umfasst:
einen Änderungsermittlungsschritt (31: S101) des Er-
mittelns, ob eine Kursänderung des eigenen Fahr-
zeugs durchzuführen ist; und
einen Vorhersageumschaltschritt (32: S103) des
Durchführens einer Umschaltung auf der Grundla-
ge des Ermittlungsergebnisses des Änderungsermitt-
lungsschritts zum Inkraftsetzen eines durch eine von
einer Vielzahl von Vorhersagekursberechnungsein-
heiten (21, 22) berechneten vorhergesagten Kurses.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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